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1979 1001 

Regierungsvorlage 

Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet 
des Konkurs- und Ausgleichs-(V ergleichs-) 

rechts 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
und der Präsident der Bundesrepublik Deutsch
land -
in dem Wunsch, eine'zwischenstaatliche Regelung 
auf dem Gebiet des Konkurs- und Ausgleichs-
(V ergleichs-) rechts zu treffen, ' 
in dem Bestreben sicherzustellen, daß über das 
in den Vertragsstaaten befindliche Vermögen 
eines Schuldners nach Möglichkeit ein einheit
liches Konkurs- oder Ausgleichs-(Vergleichs-) 
verfahren durchgeführt wird, dessen Wirkungen 
in beiden Vertragsstaaten eintreten -
sind übereingekommen, hierüber einen Vertrag 
zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt:, 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
Herrn Dr. Christian Broda, 
Bundesminister für Justiz, 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn MaximilianGrafvonPodewils-Dürniz, 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
in Wien, und 
Herrn Dr. Hans-Jochen V 0 gel, 
Bundesminister der Justiz. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten folgendes vereinbart: 

ERSTER ABSCHNITT 

Konkursverfahren 

Artikel 1 

Artikel 2 

(1) Für die Eröffnung des Konkursverfahrens 
sind die Gerichte des Veri:ragsstaates zuständig, 
in dem der Gemeinschuldner den Mittelpunkt 
seiner wirtschaftlichen Betätigung hat. 

(2) Hat der Gemeinschuldner einen solchen 
Mittelpunkt nicht in einem der Vertragsstaaten, 
so sind die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, 
in dem er seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufent
halt hat. 

(3) Ist nach den Absätzen 1 und 2 eine Zustän
digkeit für die Gerichte der Vertragsstaaten nicht 
gegeben, so sind die Gerichte des Vertrags
staates zuständig, in dem der Gemeinschuldner 
eine Niederlassung hat. Diese Zuständigkeit 
wird in dem anderen Vertragsstaat jedoch nicht 
anerkannt, wenn dieser einem zwischenstaatlichen 
Abkommen angehört, das die Zuständigkeit der 
Gerichte eines dritten Staates vorsieht. Die 
Zuständigkeit der Gerichte des Vertragsstaates 
ist jedoch anzuerkennep, wenn auch die Gerichte 
des dritten Staates nur wegen einer Niederlassung 
des Gemeinschuldners zuständig sind und wenn 
in diesem Staat ein Konkurs- oder ein diesem 
gleichgestelltes Verfahren noch nicht eröffnet 
ist. 

(4) Die in diesem Artikel vorgesehenen An
knüpfungen beziehen sich für die Eröffnung des 
Konkursverfahrens über einen Nachlaß auf den 
Erblasser, für die Eröffnung des Konkursver
fahrens über das Gesamtgut einer fortgesetzten 
Gütergemeinschaft auf den verstorbenen Ehe
gatten. 

Artikel 3 

(1) Sind die Gerichte beider Vertrags staaten 
nach Artikel 2 zuständig und hat das Gericht 
eines der Vertrags staaten den Konkurs eröffnet, 

Wird in einem Vertrags staat, dessen Gerichte so dürfen die Gerichte des anderen Vertrags
nachdiesem Vertrag zuständig sind, das Kon- staates, solange dieses Konkursverfahren an
kursverfahren eröffnet, so erstrecken sich die· hängig ist, ein solches Verfahren über das vom 
Wirkungen des Konkurses nach Maßgabe der Konkurs erfaßte Vermögen des Schuldners weder 
Bestimmungen dieses Vertrages auf das Gebiet einleiten noch ein später eingeleitetes Verfahren 
des anderen Vertragsstaates. fortsetzen. 
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2 77 der Beilagen 

(2) Hat das Gericht eines Vertrags staates seine 
Zuständigkeit für die Eröffnung des Konkursver
fahrens auf rechtliche Erwägungen oder tat
sächliche Feststellungen gestützt, aus denen sich 
eine Zuständigkeit nach Artikel 2 für die Gerichte 
dieses' Staates ergibt, so sind die Gerichte des 
anderen Vertragsstaates bei der Prüfung, ob die 
Gerichte des ersten Staates nach Artikel 2 zu
ständig sind, an diese Erwägungen oder Fest
stellungen der Entscheidung gebunden. 

(3) Hat ein Gericht eines Vertragsstaates die 
Eröffnung des Konkursverfahrens abgelehnt, 
weil nach Artikel 2 die Gerichte des anderen 
Vertragsstaates zuständig seien, und ist diese 
Entscheidung rechtskräftig geworden, so darf 
ein Gericht des anderen Vertragsstaates die 
Eröffnung eines Konkursverfahrens nicht ab
lehnen, weil die Gerichte des ersten Staates nach 
Artikel .2 zuständig seien. 

Artikel 6 

(1) Solange nicht die Eröffnung des Konkurs
verfahrens in dem anderen Vertrags staat nach 
Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 bekannt gemacht worden 
ist, wird ein Schuldner, der eine Niederlassung, 
einen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem Staat hat, durch Leistung auf eine zur 
Masse zu erfüllende Verbindlichkeit an den 
Gemeinschuldner befreit, es sei denn, daß der 
Schuldner die Eröffnung des Konkursverfahrens 
kannte oder kennen mußte. Er wird jedoch he
freit, wenn das Geleistete der Konkursmasse zuge
wendet worden ist. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn der Schuld
ner auch eine Niederlassung, einen Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in dem Vetttagsstaat 
hat, in dem das Konkutsgericht seinen Sitz 
hat. 

Artikel 4 Artikel 7 

Die' Voraussetzungen der Konkurseröffnung, In Ansehung von Rechten, die in einem 
das Konkursverfahren sowie die Wirkungen des Grundbuch oder in einem anderen mit öffentlichem 
Konkurses sind, wenn das,' Konkursverfahren Glauben versehenen Buch oder Register einge
von einem Gericht eines Vertragsstaates eröffnet tragen oder in ein solches einzutragen sind, 
worden ist, dessen Gerichte nach Artikel 2 richten sich die Wirkungen von Verfügungsbe
zuständig sind, nach dem Recht dieses Staates schränkungen des Gemeinschuldners nach dem 
zu beurteilen, soweit im folgenden nichts anderes Recht des Vertragsstaates, in dem das Buch oder 
bestimmt ist. Register geführt wird. -

Artikel S 

(1) Die, Erö~nung des Konkursverfahrens in 
dem einen Vertrags staat ist in dem anderen 
Vertragsstaat auf Veranlassung des Konkurs
gerichts bekanntzumachen, wenn anzunehmen 
ist, daß sich in diesem Staat eine Niederlassung, 
ein Sitz, ein gewöhnlicher Aufenthalt, Gläubiger 
oder Vermögenswerte des Gemeinschuldners 
befinden; in der Republik Österreich ist die 
Eröffnung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung", 
in der Bundesrepublik Deutschland im "Bundes
anzeiger" bekanntzumachen. Ist die Eröffnung 
des Konkursverfahrens in dem anderen V ertrags
staat bekanntgemacht worden, so ist die Beendi
gung in g1eicher Weise bekanntzumachen; ent
sprechendes gilt, wenn die Bekanntmachung über 
die Eröffnung des Konkursverfahrens auch in 
anderen Blättern angeordnet worden ist. 

(2) Eintragungen in öffentHche Bücher und 
Register, die nach dem Recht des Vertrags staates 
zu veranlassen sind, in dem das Konkursgericht 
seinen Sitz hat, sind auf unmittelbares Ersuchen 
des Konkursgerichts itrt anderen Vertragsstaat 
kostenfrei vorzunehmen, es sei denn, daß Ein
tragungen dieser' Artdört nicht durchführbar 
sind oder ihnen Rechtsvorsthriften ausdrücklich 
entgegenstehen. Hat nach dem Recht des Ver
-tragsstaates; in. dem das \ Konkursgericht seinen 
Sitz hat, ein anderes Gericht als das Konkurs
gericht die Eintragung -zu veranlassen, so kann 
das Ersuchen von diesem Gericht ausgehen. 

Artikel 8 

(1) Der Masseverwalter (Konkursverwalter) 
hat im anderen Vertragsstaat die gleichen Befug
nisse wie in dem Vertragsstaat, in dem das Kon
kurs gericht seinen Sitz hat. 

(2) Der Masseverwalter (Konkursverwalter) 
ist auch berechtigt, auf Grund einer mit der 
Bestätigung der Rechtskraft versehenen Ausferti
gung des Beschlusses über die Eröffnung des 
Konkursverfahrens das im anderen Vertragsstaat 
befindliche Vermögen des Gemeinschuldners im 
Weg der Zwangsvollstreckung zu verwerten; 
diese Ausfertigung. ersetzt den Exekutionstitel 
(Vollstreckungstitel). 

(3) Legen die Gesetze eines Vertragsstaates 
dem Masseverwalter (Konkursverwalter) in dieser 
Eigenschaft besondere Mitwirkungs-, Auskurtfts
oder ähnliche Pflichten auf, so hat der von den 
Gerichten des anderen Vertrags staates bestellte 
Masseverwalter (Konkursverwalter) diese Pflich
ten in jenem Staat zu erfüllen. 

Artikel 9 

Das Konkursgericht kann zur Ausübung der 
Befugnisse des Masseverwalters (Konkursver
walters) auf dem Gebiet des anderen Vertrags
ßtaates einen besonderen Verwalter (besonderen 
Konkursverwalter) bestellen. 
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Artikel 10 

(1) Zwangsmaßnahmen zur Erfassung, Siche
rung und Inbesitznahme der Masse sind auf Grund 
eines Ersuchens des Konkursgerichts im anderen 
Vertragsstaat von dem Bezirksgericht (Amts
gericht) anzuordnen, in dessen Bereich die 
Maßnahme vorzunehmen ist. Die Anordm,mg 
kann auch von dem Masseverwalter (Konkurs
verwalter) unmittelbar bei diesem Gericht be
antragt werden. Diesem Antrag ist eine Ausferti
gung des Beschlusses über die Eröffnung des 
Konkursverfahrens beizufügen. 

(2) Hat der Gemeinschuldner seinen Wohnsitz, 
seinen Aufenthaltsort, eine Niederlassung oder 
eine Postanschrift im anderen Vertragsstaat, so 
hat die Postverwaltung dieses Staates die für 
den Gemeinschuldner·· bestimmten Sendungen 
dem Masseverwalter (Konkursverwalter) ent
weder auf dessen Antrag oder auf Grund eines 
Ersuchens des Konkursgerichts auszufolgen. 
Mit dem Antrag des Masseverwalters (Konkurs
verwalters) ist eine Ausfertigung des Beschlusses 
über die Eröffnung des Konkursverfährens vör
zulegen; ist der Konkurs in der Bundesrepublik 
Deutschland eröffnet worden und ist die Anord
nung der Postsperre nicht bereits im Eröffnungs
beschluß enthalten, so hat der Konkursverwalter 
auch eine Ausfertigung der Anordnung der Post
sperre vorzulegen. 

(3) Um die Verhängung der Haft kann nur 
das' Konkursgericht ersuchen. Ein solches Er
suchen ist lediglich zur Erzwingung des Offen
barungseides oder der Vorlage des Vermögens
verzeichnisses (der eidesstattlichen Versicherung) 
zulässig. 

Artikel 11 

Richtet sich die Zugehörigkeit eines Ver
mögensgegenstandes zur Konkursmasse danach, 
ob er der Zwangsvollstreckung unterliegt, so 
ist hierfür das Recht des Vertragsstaates maß
gebend, in dem sich der Gegenstand im Zeit
punkt der Konkurseröffnung befindet. Forde
rungen und andere Rechte gegen einen 
Dritten gelten als in dem Vertrags staat befindlich, 
in dem der Dritte seinen Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Für Miet- und Pachtrechte an 
unbeweglichen Sachen sowie für beschränkte 
dingliche Rechte ist der Ort maßgebend, an dem 
sich der belastete Vermögensgegenstand be~ 
findet. . 

Artikel 12 

Gehört nach dem Recht eines Vertragsstaates 
das gemeinschaftliche Vermögen (Gesamtgut) 
einer Gütergemeinschaft zur Konkursmasse oder 
wird nach dem Recht eines Vertragsstaates durch 
die Eröffnung,des Konkursverfahrens die Güter
gemeinschaft aufgelöst, so gilt dies auch, wenn 

das Konkursverfahren von einem Gericht des 
anderen Vertrags staates eröffnet wird. 

Artikel 13 

(1) Hatte der Gemeinschuldner in dem Ver
tragsstaat, in dem das Konkursgericht nicht seinen 
Sitz hat, eine Niederlassung, von der aus unmittel
bar Geschäfte geschlossen wurden, einen Sitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt, so bestimmen 
sich nach dem Recht dieses Staates 

1. der Einfluß des Konkurses auf ein von dort 
aus geschlossenes, nicht oder nicht voll
ständig erfülltes Rechtsgeschäft, es sei denn, 
daß die Person, mit welcher der Gemein
schuldner das Rechtsgeschäft geschlossen 
hat, ihren Sitz oder gewöhnlichen Aufent
halt in' dem Vertrags staat hatte, in dem das 
Konkursgericht seinen Sitz hat; 

2. die konkursrechtliche Anfechtbarkeit einer 
von dort aus vorgenommenen Rechts
handlung, es sei denn, daß diese Rechts
handlung gegenüber einer person vorge
nommen wurde, die ihren Sitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt in dem Vertrags
staat hatte, in dem das Konkursgericht 
seinen Sitz hat. 

(2) . Der Einfluß des Konkurses auf Arbeits
verhältnisse bestimmt sich nach dem Recht des 
Vertrags staates, in dem die Arbeit gewöhnlich 
zu verrichten ist. ' 

(3) Für die Wirkungen des Konkurses auf Miet
und Pachtverhältnisse über unbewegliche Sachen 
ist das Recht des Vertrags staates maßgebend; in, 
dem sich die Sache befindet. 

(4) Die Wirkungen des Konkurses auf Miet
und Pachtverhältnisse über eingetragene oder 
registrierte bewegliche Gegenstände bestimmen 
sich nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem 
sie eingetragen oder registriert sind. Das gleiche 
gilt für Lizenzverträge mit Bezug auf Rechte an 
gewerblichem Eigentum. 

Artikel 14 

Die Unterbrechung eines Rechtsstreites und 
die Befugnis zu seiner Aufnahme bestimmen 
sich nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem 
das Konkursgericht seinen Sitz hat. Wie der 
Rechtsstreit aufzunehmen ist, bestimmt sich nach 
dem Recht des Vertragsstaates, in dem das Prozeß
gericht seinen Sitz hat. 

Artikel 15 

Die Wirkungen des Konkurses auf eine im . 
anderen Vertragsstaat betriebene Z wangsvoll
streckung bestimmen sich nach dem Recht dieses 
Staates. 
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Artike116 

Für die konkurs rechtliche Anfechtung des 
Erwerbes von Rechten an unbeweglichen Sachen, 
der einer Eintragung in ein Grundbuch bedarf, 
ist das Recht des Vertragsstaates maßgebend, in 
dem das Grundbuch geführt wird. 

Artikel 17 

(1) Infolge der Eröffnung des Konkurses in 
dem einen Vertragsstaat treten für den Gemein
schuldner in dem anderen Vertrags staat die
jenigen Beschränkungen in der Ausübung eines 
Berufes, eines Gewerbes oder der staatsbürger
lichen Rechte sowie der gesetzlichen Befugnis, 
ein fremdes Vermögen zu verwalten, ein, die 
das Recht dieses Staates im Falle der Konkurs
eröffnung durch seine Gerichte vorsieht. Ent
sprechendes gilt für Beschränkungen, die mit 
der Ablehnung der Eröffnung des Konkurs
verfahrens mangels hinreichenden Vermögens 
eintreten. 

(2) Hat eine juristische Person oder eine 
Personenvereinigung zu der Zeit, in der in dem 
einen Vertragsstaat der Konkurs über ihr Ver
mögen eröffnet wird, ihren Sitz in dem anderen 
Vertragsstaat, so wirkt sich der Konkurs oder 
die Ablehnung seiner Eröffnung mangels hin
reichenden Vermögens auf ihren Weiterbestand 
so aus, wie dies das Recht dieses Staates im Falle 
der Konkurseröffnung durch seine Gerichte 
vorsieht. 

Artikel 18 

(1) Befinden sich einzelne Vermögensgegen
stände oder bestimmte Vermögensmassen zur 
Zeit der Eröffnung des Konkursverfahrens in 
einem der beiden Vertragsstaaten, so beurteilt 
sich nach dem Recht dieses Staates; welche Aus
sonderungs-, Absonderungs- und sonstigen be
sonderen Rechte hinsichtlich dieser Vermögens
gegenstände oder Vermögensmassen geltend ge
macht werden können; Artikel 11 Satz 2 und 3 
ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Für Rechte der in Absatz 1 bezeichneten 
Art an Schiffen, Schiffsbauwerken und Luft
fahrzeugen, die in einem Vertragsstaat in einem 
Register eingetragen sind, ist das Recht dieses 
Staates maßgebend. Für nicht eingetragene Abson
derungs- und sonstige besondere Rechte an 
Seeschiffen ist das Recht des Vertragsstaates 
maßgebend, in dem sich das Schiff zur Zeit der 
Verwertung befindet. Dieses Recht bestimmt auch 
die Rangordnung zwischen eingetragenen Rechten 
der in Satz 1 bezeichneten Art einerseits und den 
in Satz 2 bezeichneten Rechten andererseits. 

(3) Ist eine Ware von der Niederlassung des 
Verkäufers oder des Einkaufskommissionärs, die 
sich in einem Vertragsstaat befindet, versandt 
worden, so richtet sich das Verfolgungsrechtnach 

dem Recht dieses Staates. Hat der Absender 
keine Niederlassung, wohl aber seinen Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat, 
so ist das Recht dieses Staates ,maßgebend. 

Artikel 19 

(1 ) Welche Ansprüche als Masseforderungen 
und welche als Konkursforderungen aus der 
Konkursmasse zu berichtigen sind und in welcher 
Reihenfolge dies zu geschehen hat, bestimmt sich 
nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem das 
Konkursgericht seinen Sitz hat. . 

(2) Bei Ansprüchen aus einem Arbeitsverhältnis 
bestimmen sich die Eigenschaft als Masse- oder 
Konkursforderung und ihr Rang, wenn die Arbeit 
gewöhnlich in einem Vertragsstaat verrichtet 
wurde, nach dem Recht dieses Staates; diese 
Bestimmung ist nicht auf Ansprüche für Arbeit 
anzuwenden, die zur Erhaltung, Verwaltung, 
Bewirtschaftung und Verwertung der Masse 
dient. Zur Berichtigung der Ansprüche, die nach 
Satz 1 dem Recht eines Vertrags staates unter
stehen, ist die Konkursmasse bis zur Höhe des 
Wertes des Vermögens, das sich zur Zeit der 
Konkurseröffnung in diesem Staat befand, vor,weg 
heranzuziehen. Soweit dieser Teil der Konkurs
masse nicht zur Berichtigung der Ansprüche, die 
nach Satz 1 dem Recht eines Vertragsstaates 
unterstehen, ausreicht, sind sie aus der übrigen 
Konkursmasse nach dem Recht des anderen 
Vertragsstaates zu berichtigen; dabei gehen die 
entsprechenden Ansprüche der Arbeitnehmer vor, 
die im anderen Vertrags staat regelmäßig beschäf
tigt waren. 

(3) Steuern, Zölle, Gebühren und andere 
öffentlich-rechtliche Ansprüche sind nach dem 
Recht des Vertrags staates, in dem sie entstanden 
sind, bis zur Höhe des Wertes des dort belegenen 
Vermögens aus der Konkursmasse vorzugsweise 
zu berichtigen. Wenn diese Ansprüche so nicht 
vollständig berichtigt werden, ist die Restfor
derung bei der Verteilung der übrigen Konkurs
masse als nicht bevorrechtigte Konkursforderung 
zu behandeln; dies gilt für dem Staat oder anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechtes 
zufließende Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs
strafen, Ordnungs- und Zwangs gelder sowie für 
ähnliche Ansprüche selbst dann nicht, wenn sie 
nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem sie 
entstanden sind, im Konkursverfahren geltend 
gemacht werden können. Artikel 36 Absatz 4 
Satz 1 des Abkommens vom 22. Dezember 1966 
zwischen der Republik Österreich und der Bundes
republik Deutschland über Soziale Sicherheit 
bleibt unberührt. 

(4) Bei der Anwendung der Absätze 2 und 3 
sind Forderungen, die jeweils den dort bezeich
neten Ansprüchen vorgehen, den beiden Teilen 
der Konkursmasse zuzurechnen, und zwar in 
dem Verhältnis, in dem der Wert des im Zeitpunkt 
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der Konkurseröffnung in einem Vertragsstaat 
belegenenVermögens zum Wert des im anderen 
Vertrags~taat belegenen Vermögens steht. 

I 

(5) B~i der Anwendung der Absätze 2 bis 4 
sind in einem dritten Staat erfaßte Massebestand
teile den,l Vermögen in dem Vertrags staat zuzu
rechnen,: in dem das Konkursgericht seinen 
Sitz hat.' 

Artikel 20 

(1) Die gerichtliche Zuständigkeit für einen 
Rechtsst~eit, der die Feststellung einer' streitig 
gebliebenen Konkursforderung zum Gegenstand 
hat, bes~immt sich nach dem Recht des Ver
tragsstaates, in dem das Konkursgericht seinen 
Sitz hat. 

I 

(2) Ist, ein Rechtsstreit über diese Forderung 
im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits im 
anderen . Vertragsstaat eingeleitet, so kann das 
Verfahren nur dort weitergeführt werden. Ist 
die Anerkennung der von dem Gericht des 
anderen 'Vertragsstaates gefällten Entscheidung 
in dem Vertrags staat, in dem das Konkursgericht 
seinen Sitz hat, rechtskräftig abgelehnt worden, 
so kann der Rechtsstreit vor den Gerichten dieses 
Staates anhängig gemacht werden. 

(3) Für Ansprüche aus Arbeitsverhältnissen 
sind die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, 
in dem die Arbeit gewöhnlich zu verrichten war. 

i 
(4) D~e Zuständigkeit für Steuern, Zölle, 

Gebühreh, Beiträge zur Sozialversicherung und 
andere öffentlich-rechtliche Forderungen richtet 
sich nach dem Recht des Vertrags staates, auf 
dessen Vi:mchriften die Ansprüche beruhen. 

Artikel 21 

(1) Die gerichtliche Zuständigkeit für Rechts
streitigk~iten, welche die Eigenschaft' eines An
spruchs ,als Masseforderung oder Konkursfor
derung o:der deren Rang zum Gegenstand haben, 
bestimmt sich nach dem Recht des Vertrags
staates, ir dem das Konkursgericht seinen Sitz 
hat. Soweit sich nach Artikel 19 diese Fragen 
nach dein Recht des anderen Vertragsstaates 
bestimmen, sind dessen Gerichte für derartige 
Streitigk~iten zuständig. Ist die Anerkennung 
der von dem Gericht des anderen Vertragsstaates 
gefällten i Entscheidung in dem Vertragsstaat, 
in dem das Konkursgeticht seinen Sitz hat, rechts
kräftig abgelehnt worden, so kann der Rechts
streit vor den Gerichten dieses Staates anhängig 
gemacht werden. 

(2) Soweit nach Absatz 1 den Gerichten eines 
Vertrags staates eine Zuständigkeit zukommt, gilt 
dies auch für Verwaltungsbehörden, sofern sie 
nach derj:l Recht des Vertragsstaates, dem sie 
angehöreh, über die in Absatz 1 bezeichneten 
Streitigkeiten zu entscheiden haben. 

I 

Artikel 22 

(1) Unbeschadet der vorangehenden Bestim
mungen sind die in einem Vertrags staat getroffe
nen Entscheidungen und Anordnungen in einem 
Konkursverfahren in dem anderen Vertragsstaat 
anzuerkennen, auch wenn sie noch nicht rechts
kräftig sind. Die Entscheidungen in Verfahren 
zur Feststellung streitig gebliebener Konkurs
forderungen und über den Rang einer Konkurs
forderung werden anerkannt, wenn sie rechts
kräftig sind; Bescheide einer Verwaltungsbehörde, 
die keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr unter
liegen (Verwaltungs akte einer Behörde, die unan
fechtbar sind) stehen einer rechtskräftigen Ent-
scheidung gleich. . 

(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, 

1. wenn die Entscheidung oder Anordnung 
sich auf ein Konkursverfahren bezieht, für 
das dieser Vertrag nicht gilt, oder 

2. wenn die Anerkennung der öffentlichen 
Ordnung des Vertragsstaates, in dem die 
Entscheidung oder Anordnung geltend ge
macht wird, widerspricht oder 

3. wenn die Rechte der Verteidigung nicht 
gewahrt worden sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind für Auszüge aus 
dem Anmeldungsverzeichnis (aus der Konkurs
tabelle) sowie für Erklärungen Dritter, durch 
die diese neben dem Gemeinschuldner für die 
Erfüllung des Zwangsausgleichs (Zwangsver
gleichs) Verpflichtungen übernommen haben, 
entsprechend anzuwenden. 

Artikel 23 

Entscheidungen, Anordnungen und die ihnen 
nach Artikel 22 Absatz 3 gleichgestellten Titel 
sind, wenn sie in dem einen Vertragsstaat voll-· 
streckbar und in dem anderen Vertrags.staat 
gemäß Artikel 22 anzuerkennen sind, in diesem 
Staat nach seinem Recht zu vollstrecken, nachdem 
dort die Exekution bewilligt (die Zulässigkeit 
der Zwangsvollstreckung durch eine Vollstrek
kungsklausel ausgesprochen) ist. 

Artikel 24 

Dem Antrag auf Bewilligung der Exekution 
(Erteilung der in Artikel 23 bezeichneten V 011-
streckungsklausel) sind die mit dem amtlichen 
Siegel oder Stempel versehene Ausfertigung des 
Titels und der Nachweis beizufügen, daß dieser 
vollstreckbarist. Die Vollstreckbarkeit ist nachzu
weisen durch die für innerstaatliche Titel vorge
sehene Bestätigung der Vollstreckbarkeit (Voll
streckungsklausel), die bei den in Artikel 22 
Absatz 3 bezeichneten Titeln vom Konkurs
gericht anzubringen ist. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Ausgleichs-(Vergleichs-)verfahren 

Artikel 25 

(1) Die Bestimmungen des Ersten Abschnittes 
gelten entsprechend für das Ausgleichs-(Ver
gleichs-)verfahren einschließlich der nachfolgen
den vereinbarten Überwachung des Schuldners 
durch einen Sachwalter und der Entscheidungen 
des Ausgleichs-(Vergleichs-)gerichts nach Bestä
tigung des Ausgleichs (Vergleichs) über die mut
maßliche Höhe einer bestrittenen Forderung oder 
des Ausfalls einer teilweise gedeckten Forderung. 
Für die besonders angeordneten Verfügungs
beschränkungen, die nach dem Recht des Ver
tragsstaates, in dem das Ausgleichs-(Vergleichs-) 
gericht seinen Sitz hat, bekanntzumachen sind, 
gelten dabei die ArtikelS und 6 entsprechend. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels 3 gelten 
auch für das Verhältnis von Konkurs- und Aus
gleichs-(Vergleichs-)verfahren zueinander. . 

DRITTER ABSCHNITT 

Gemdnsame Bestimmungen 

Artikel 26 

Auf Konkurs- und Ausgleichs-(Vergleichs-) 
verfahren über das Vermögen von Versicherungs
unternehmen und Kreditunternehmen (Kredit
instituten), die in einem Vertragsstaat der be
hördlichen Aufsicht (Fachaufsicht) unterliegen, 
ist der Vertrag nicht anzuwenden. 

Artikel 27 

Infolge einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat in dem· einen Vertrags staat treten 
im anderen Vertragsstaat für ein Konkurs- oder 
Ausgleichs-(Vergleichs-)verfahren oder den in 
einem solchen Verfahren abgeschlossenen Aus
gleich (Vergleich) die Folgen ein, die das Recht 
dieses Staates im Fall einer Verurteilung wegen 
einer solchen Straftat im eigenen Staat vorsieht. 
Dies gilt nicht, wenn die Tat vor dem Inkraft
treten dieses Vertrages begangen worden ist. 

Artikel 28 

Hat nach dem Recht eines Vertrags staates eine 
in einem Verfahren nach der Konkurs- oder 
Ausgleichs-(Vergleichs-)ordnung ergangene Ent
scheidung die Wirkung, daß ein Antrag auf 
Eröffnung eines Ausgleichs-(Vergleichs-)ver
fahrens oder ein Antrag auf Abschluß oder 
Bestätigung eines Zwangsausgleichs (Zwangs
vergleichs) im Konkurs zurückzuweisen ist oder 
zurückgewiesen werden kann, so tritt diese Wir
kung auch dann ein, wenn eine entsprechende 
Entscheidung im anderen Vertragsstaat ergangen 
ist. 

Artikel 29 

Unter Konkurs- oder Ausgleichsgericht im 
Sinne dieses Vertrages ist auch der österreichische 
Konkurs- oder Ausgleichskommissär zu ver
stehen. 

VIERTER ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

Artikel 30 

(1) Dieser Vertrag ist auf Konkurs- und Aus
gleichs-(Vergleichs-)verfahren anzuwenden, deren 
Eröffnung nach seinem Inkrafttreten beantragt 
worden ist. Für einen von Amts wegen eröff
neten Konkurs ist der Zeitpunkt des Antrags auf 
Eröffnung des Ausgleichs- (Vergleichs-)verfahrens 
maßgebend. 

(2) Die im Artikel 28 bezeichnete Wirkung 
tritt nur dann ein, wenn die Entscheidung im 
früheren Verfahren nach dem Inkrafttreten dieses 
Vertrages ergangen ist. 

(3) Die Bestimmungen des Vertrages über die 
Anfechtung von Rechtshandlungen sind nur 
dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung 
nach seinem Inkrafttreten vorgenommen wurde. 

Artikel 31 

(1) Dieser Vertrag berührt nicht die Verpflich
tungen aus anderen Verträgen, die einen der 
Vertragsstaaten oder beide im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Vertrages gegenüber dritten 
Staaten treffen. Unberührt bleiben auch die Ver
pflichtungen aus einem später in Kraft tretenden 
Vertrag, sofern ein Vertragsstaat diesen anderen 
Vertrag im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vor
liegenden Vertrages bereits ratifiziert hat. 

(2) Die Eröffnung eines Konkurs- oder Aus
gleichs-(Vergleichs-)verfahrens in einem der 
beiden Verttagsstaaten berührt nicht den Fort
gang eines im anderen Vertragsstaat bereits an
hängigen seerechtlichen oder binnenschiffahrts
rechtlichen Verteilungsverfahrens. 

Artikel 32 

Schwierigkeiten bei der Auslegung oder der 
Anwendung dieses Vertrages, die zwischen den 
bei den Vertrags staaten entstehen könnten, sind auf 
diplomatischem Weg beizulegen. 

Artikel 33 

Dieser Vertrag gilt auch für das Land BerIin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Regierung der Repu
blik Österreich innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige 
Erklärung abgibt. 
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Artikel 34 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich 
in Bonn ausgetauscht werden. 

(2) Der yertrag tritt am ersten Tag des dritten 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem die 
Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden, in 
Kraft. 

(3) Jeder.der beiden Vertragsstaaten kann den 
Vertrag durch eine auf diplomatischem Weg zu 
übermittelnde schriftliche Notifikation kündigen. 
Die Kündigung wird sechs Monate nach dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem sie dem anderen 
Staat notifiziert worden ist. Auf Konkurs- und 
Aus gleichs-(V ergleichs-)verfahren, die in diesem 

Zeitpunkt bereits eröffnet sind, sind die Bestim
mungen dieses Vertrages weiterhin anzuwenden. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll
mächtigten diesen Vertrag unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Wien, am 25. ~fai 1979 in 
zwei Urschriften. 

Für die Republik Österreich: 

Dr. Christian Broda m. p. 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 

Maximilian Graf von Podewils-Dürniz m. p. 
Dr. Hans-Jochen Vogel m. p. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines: 

1. Der vorliegende Vertrag ist gesetzändernd, 
da seine Regelungen von jenen des § 67 der 
Konkursordnung und des § 28 der Ausgleichs
ordnung über die Wirkungen im Ausland getroffe
ner insolvenzrechtlicher Maßnahmen für den 
inländischen Rechtsbereich sowie von den Be-
stimmungen der §§ 80 bis 83 der Exekutions
ordnung über die Exekution auf Grund im Aus
land errichteter Akte und Urkunden abweichen. 
Die Erlassung eines eigenen Bundesgesetzes im 
Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in das innerstaatliche Recht 

,ist jedoch qicht erforderlich. 
Der Vertrag enthält keine politischen, verfas

sungsändernden oder verfassungsergänzenden Be
stimmungen. 

Die Bemühungen, zu einer Vereinbarung zwi
schen den beiden Staaten über die gegenseitige 
Anerkennung von Konkurs- und Ausgleichs
(Vergleichs-)verfahren zu gelangen, reichen bis 
zum Jahre .1879 zurück. In den Jahren 1932 und 
1938 sind Entwürfe unterzeichnet worden; zu 
einer Ratifikation kam es jedoch nicht. 

Durch q.en Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
vom 6. J up.i 1959, BGBl. Nr. 105/1960, war die 
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung 
von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen 
und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handels
sachen sichergestellt worden. Entscheidungen in 
Konkurs- pnd Ausgleichs-(Vergleichs-)verfahren 
waren aus: dem sachlichen Anwendungsbereich 
des Vertrages ausgeklammert worden '(Art. 14 
A bs. 1, Ziffer 2); die Regelung der konkurs
rechtlichen Fragen wurde einer besonderen 

staatsvertraglichen Vereinbarung vor behalten. Der 
Verwirklichung dieses Zieles dient nun der vor
liegende Vertrag zwischen der Republik Öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland auf 
dem Gebiet des Konkurs- und Ausgleichs-(Ver
gleichs-)rechts. Indem er die Lücke, die der V 011-
streckungsvertrag vom 6. Juni 1959 gelassen 
hatte, schließt, wird er erheblich zur Rechts
sicherheit in den vielfältigen und regen Beziehun
gen, vor allem des Wirtschaftsverkehrs, zwischen 
den beiden benachbarten Staaten beitragen. 

Der vorliegende Vertragstext wurde von 
Delegationen der beiden Staaten in zwei Verhand
lungsrunden im November 1977 in Wien und im 
November 1978 in Bamberg erarbeitet. 

Bei der rechtlichen Ausgestaltung des Vertrages . 
wurden auch das bereits in Kraft stehende öster
reichisch-belgische Insolvenzabkommen, BGBL 
Nr. 385/1975, das am 12. Juli 1977 unterzeichnete 
österreichisch-italienische Insolvenzabkommen so
wie der Vorentwurf eines Übereinkommens der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaf
ten über den Konkurs, Vergleiche und ähnliche 
Verfahren als Vorbild herangezogen. 

Durch die Anwendung des vorliegenden Ver
trages werden der Republik Österreich keine 
Kosten erwachsen. 

2. Die im Vertrag vorgesehene Regelung beruht 
auf den Grundsätzen der Universalität und der 
Einhei t der Insolvenzverfahren. Über das in 
den Vertragsstaaten befindliche Vermögen eines 
Gemeinschuldners soll nach Möglichkeit nur 
ein Konkursverfahren eröffnet und durchgeführt 
werden, welches dann das gesamte in .den Ver
tragsstaaten befindliche Vermögen des Gemein-
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schuldners als Konkursmasse erfaßt. Die Kon
kursmasse dient der gemeinschaftlichen Befriedi
gung aller persönlichen Gläubiger des Gemein
schuldners, unabhängig davon, ob sie sich in 
dem einen oder anderen Vertrags staat oder in 
einem dritten Staat befinden. 

3. Die Grundsätze der Universalität und der 
Einheit des Konkurses verlangen, daß die Eröff
nung eines Konkursverfahrens in einem Vertrags
staat auch im anderen Vertragsstaat wirkt und 
daher dort einer Konkurseröffnung entgegen
steht. Das gilt auch im Verhältnis zwischen Kon
kursverfahren und Ausgleichs-(Vergleichs-)ver
fahren (Artikel 25). 

In folgenden Fällen wird ein einheitliches Ver
fahren nicht durchgeführt: 

a) Im Bereich der Versicherungsunternehmen 
und Kreditinstitute (Kreditunternebmen), 
die in einem Vertrags staat der Fachaufsicht 
(behördlichen Aufsicht) unterliegen (Arti
kel 26); 

Konkursverfahren einem einheitlichen Recht 
unterstellt, und zwar dem Recht des Staates, in 
dem das Konkursgericht seinen Sitz hat (Artikel 4) 
Dieser Grundsatz wird allerdings in einigen 
Belangen, namentlich zugunsten von Forderun
gen aus Arbeitsverhältnissen und öffentlich-recht
lichen Ansprüchen, durchbrochen. 

6. Das Abkommen erfaßt nicht nur das eigent
liche Konkursverfahren nach der österreichischen 
Konkursordnung (im folgenden öKO) und der 
deutschen Konkursordnung (im folgenden dKO), 
sondern auch das Ausgleichsverfahren nach der 
österreichischen Ausgleichsordnung (im fol
genden öAO) und das Vergleichsverfahren nach 
der deutschen Vergleichsordnung (im folgenden 
VergIO). Wegen der Unanwendbarkeit des Ab
kommens auf Kreditinstitute (Kreditunterneh
men) er faßt es jedoch nicht das Stundungsver
fahren nach Abschnitt III § 6 des österreichischen 
Geldinstitutezentralegesetzes i. d. F. des Bundes
gesetzes über die Geschäftsaufsicht (BGBl. 1934 
II Nr. 204). 

b) bei der Eröffnung eines Konkursverfahrens Da beide Vertrags staaten auch den nicht-
auf Grund eines vom Abkommen (Artikel 2) kaufmännischen Konkurs kennen, wird er durch 
nicht erfaßten Zuständigkeits grundes, etwa das Abkommen nicht ausgeschlossen. 
dem der Belegenheit von Vermögen (vgl. 7. Das Abkommen besteht aus vier Abschnitten. 
§ 63 Abs. 2 der österreichischen Konkurs- Der Erste Abschnitt regelt die wichtigste im 
ordnung); 'Abkommen behandelte Materie, nämlich die des 

c) wenn auf Grund einer Kollision mit einer Konkurses (Artikel 1 bis 24). 
zwischenstaatlichen Vereinbarung eines Ver- Im Zweiten Abschnitt wird die entsprechende 
tragsstaates mit einem Drittstaat die Eröff- Anwendung des Ersten Abschnittes auf das 
nung des Konkursverfahrens nicht aner- Vergleichs-(Ausgleichs-)verfahren bestimmt (Ar
kannt werden kann (Artikel 2 Absatz 3 tikel 25). 
Satz 2). Der Dritte Abschnitt enthält gemeinsame 

Bestimmungen für beide Verfahrensarten (Arti
kel 26 bis 29). 

Im Vierten Abschnitt befinden sich die üblichen 
Schlußbestimmungen (Artikel 30 bis 34). 

11. Besonderes 

4. Die Grundsätze, die der Vertrag verwirk
lichen will, verlangen ferner, daß aus dem in den 
Vertragsstaaten belegenen Vermögen eine einzige 
Konkursmasse zu bilden ist. Bei der Verwirk
lichung dieses Grundsatzes ergeben sich in mehr
facher Hinsicht gewisse Schranken. Im Gegensatz 
zum österreichischen Konkursrecht gehört nach 
deutschem Recht Vermögen, das der Gemein- Zu Artikel 1: 
schuldner nach der Eröffnung des Konkursver- Dieser Artikel verankert gleich zu Beginn des 
fahrens erwirbt, nicht zur Konkursmasse. Hieraus Vertrages die Grundsätze der Universalität und 
folgt, daß bei Eröffnung eines dem Abkommen der Einheit des Konkurses (vgl. die Ausführun
unterliegenden Konkursverfahrens durch ein gen unter Nummern 2 bis 5. des Allgemeinen 
deutsches Gericht der sogenannte Neuerwerb Teils). 
n~.ch.t v.om Konkursbeschlag erfaßt wir?, gl~.ich- Somit erfaßt der in einem Vertra sstaat eröff
gult1g m welchem Staat er gemacht wud. Uber nete Konkurs auch das' in dem a!der n St t 
dieses konkurs freie Vermögen könnte, je nach b 1 V .. d G . 1 Id e . aa 
'd Z .. d' k . h' A 'k 1 2 hl' d e egene ermogen es eme1nsc 1U ners, gleIch-

er ustan 19 e1t nac rt1 e " sowo m er I' h "1' b . h b I' h d 
B d bl 'k D hl d 1 I h' 0" g elC gu tlg, 0 es SI, um eweg IC es 0 er 
~n e~repu 1 eutsc an a s ,auc m ster- unbewealiches Vermö en handelt. Auch sonst 

reIch em neues Konkursverfahren leröffnet werden. I treten ohne weiteres all; Wirkungen der Konkurs-
In dem umgekehrten Fall, daß das Konkurs- "ff d V 1: h d' d' 

1: h d h '.. . .J. h G' h ero nung, es erla rens un semer Been Igung 
verla ren urc em osterre1CrdSC es erlC t· d V . d .. . . I' 1m an eren ertrags staat em, un zwar grund-
eroffnet worden 1st, stellt SIch dIeses Problem "tzll'ch so W1' l' d Konk ht d St t .. . h sa ,e s e as ursrec es aa es 
ll1C t. I der Konkurseröffnung vorsieht (vgl. Artikel 4 

5. Den Zielen des Vertrages entsprechend wird und die Erläuterungen dazu); zu den Wirkungen 
d" unt<, die v",«aglkhe RerUng fallende d" Konku,"" geh"'", ,. B. V "fügung,b~ 

I 
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schränkungen des Gemeinschuldners, das Verbot, 
an ihn zu leisten, die Anfechtbarkeit von Rechts
handlungen, die Unterbrechung anhängiger 
Gerichtsverfahren, die Unzulässigkeit der Zwangs
vollstreckung, die Einwirkungsmöglichkeiten 
auf schwebende Rechtsgeschäfte, die Aufrechen
barkeit von Forderungen, die Folgen eines 
Zwangsausgleichs (Zwangsvergleichs). 

Rechtsfolgen, die z. B. das Arbeits- oder Sozial
recht an den Tatbestand der Konkurseröffnung 
knüpft und die nicht dem Gebiet des Konkurs
rechts angehören (z. B. die Zahlung von Kon
kursausfallgeld, Ansprüche nach dem österreichi
schen Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBL 
Nr. 324/1977, die Insolvenzsicherung von Betriebs
renten), erstrecken sich dagegen nach dem Vertrag 
nicht. Für die Anwendung dieser außerkonkurs
rechtlichen Regelungen kann jedoch die Eröffnung 
des Konkurses im anderen Vertragsstaat insofern 
von Bedeutung sein, als diese der Konkurs
eröffnung im Inland gleichgestellt wird. 

Zu den Artikeln 2 und 3: 

Artikel 2 grenzt die gerichtliche Zuständigkeit 
der bei den Vertragsstaaten in Konkurssachen, 
die beide Territorien berühren, voneinander ab. 
Er enthält somit Vorschriften über die inter
nationale Zuständigkeit, die unmittelbar anzu
wenden sind ("competence directe inter
nationale"). Sie stimmen im wesentlichen überein 
mit den Zuständigkeitstatbeständen der beiden 
nationalen Konkursordnungen. Die Bestimmun
gen des Artikels stellen eine Rangfolge der inter
nationalen Gerichtsstände auf: 

. 1. Erstrangiger Anknüpfungspunkt ist der 
Mittelpunkt der wirtschaftlichen Betätigung des 
Gemeinschuldners, den durchaus auch ein Privat
mann haben kann. 

2. Fehlt es an dem erstgenannten Zuständig
keitsgrund, so ist der gewöhnliche Aufenthalt 
oder der Sitz des Schuldners maßgebend. 

3. Fehlt es selbst daran, so entscheidet der Ort 
der Niederlassung. 

Ist hingegen in beiden Vertragsstaaten jeweils 
der nämliche Zuständigkeitstatbestand gegeben 
(z. B. je eine Niederlassung), so sind Gerichte 
beider Staaten im Sinn des Abkommens zuständig 
(gleichrangige Zuständigkeit). Für einen solchen 
Fall bestimmt Artikel 3 Absatz 1, daß das Gericht 
eines Vertragsstaates den Konkurs nicht mehr 
eröffnen darf, wenn er im anderen Staat bereits 
eröffnet ist, mag auch der Eröffnungsbeschluß 
noch nicht rechtskräftig geworden sein. Maßgeb
lich ist somit die Prävention. 

Ein Gericht, das nach dem Vertrag un
zuständig ist, darf ein unter den Vertrag fal
lendes Konkursverfahren nicht eröffnen oder ein 
etwa irrtümlicherweise eröffnetes Verfahren 
nicht fortsetzen, wenn für die Gerichte des 
anderen Staates eine vorrangige Zuständigkeit 
gegeben ist. Dies gilt auch dann, wenn die vor
rangig zuständigen Gerichte des anderen Staates 
entweder überhaupt noch nicht oder erst später 
das Konkursverfahren eröffnet haben. Die Frage, 
wie und mit welcher Wirkung ein Konkurs
verfahren zu beenden ist, wenn das nach dem 
Vertrag (international) unzuständige Gericht 
das Konkursverfahren nicht mehr fortsetzen 
darf, beurteilt sich nach dem innerstaatlichen 
Recht des Vertrags staates , dem dieses Gericht 
angehört. 

Dieses System schließt die Möglichkeit der 
Führung rein nationaler Konkurse weitestgehend 
aus und erfaßt die wirtschaftlich bedeutsamen 
Fälle. Da der zwar dem § 63 Absatz 2 öKO, 
nicht aber der dKO bekannte Zuständigkeits
grund der Belegenheit von Vermögen dem 
Abkommen fremd ist, wird in Fällen, in denen 
in heiden Vertrags staaten zwar Vermögen . liegt, 
jedoch nicht einmal in einem von ihnen eine 
Niederlassung vorhanden ist, in. Österreich ein 
rein nationaler Konkurs eröffnet werden können, 
der das in Deutschland belegene Vermögen nicht 
erfaßt. 

Artikel 2 Absatz 4 dient der Klarstellung~ 
Das Zuständigkeitskriterium zum Zeitpunkt des 
Todes des Erblassers bzw. des verstorbenen 
Ehegatten (vgl. § 236 dKO) ist entscheidend. 

Ändern sich nach der Konkurseröffnung die Artikel 3 Absatz 2 will verhindern, daß in den 
tatsächlichen Anknüpfungspunkte für die Zu- beiden Staaten die Kompetenzfrage im Sinne 
ständigkeit (z. B. der Schuldner verlegt seinen des Vertrages unterschiedlich beurteilt wird, und 
gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat), so Konflikte vermeiden. Deshalb dürfen die tat
so bleibt die Zuständigkeit des Konkurseröff- sächlichen oder rechtlichen Elemente der Zu-. 
nungsstaates bestehen ("perpetuatio fori"). ständigkeitsentscheidung im aaderen Vertrags-

Ist einer der Zuständigkeitsgründe (z. B. staat nicht mehr überprüft und in Frage gestellt 
Mittelpunkt der wirtschaftlichen Betätigung) werden (Verbot der "revision au fond"). Diese 
in einen Vertrags staat, ein anderer (z. B. eine Bindung tritt auch dann ein, wenn die Entschei
Niederlassung) in dem zweiten Vertragsstaat dung des Gerichts, mit der es seine Zuständigkeit 
verwirklicht, so darf in dem Beispiel n~r der für die Eröffnung des Verfahrens angenommen 
Staat des Mittelpunkts· der wirtschaftlichen Betä- hat, keinen ausdrücklichen Ausspruch über die 
tigung den Konkurs eröffnen, weil für seine Zuständigkeit im Sinne des Vertrages darstellt. 
Gerichte die vorrangige. Zuständigkeit gegeben Artikel 3 Absatz 3 dient der Verhinderung von 
ist. . negativen Kompetenzkonflikten. 
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Zu Artikel 4: 

Diese Bestimmung stellt sicher, daß ein nach 
diesem Abkommen eröffneter Konkurs weitest
gehend nach einheitlichen, dem eröffnenden 
Gericht und dem Masseverwalter (Konkursver
walter) geläufigen Regeln durchzuführen ist. Sie 
enthält die Generalklausel, daß das Recht des 
Konkurseröffnungsstaates maßgebend ist,' sofern 
nicht in einzelnen Folgebestimmungen aus beson
deren Gründen Ausnahmen bestimmt sind. 

Nach diesem Recht beurteilen sich insbesondere 
auch die Konkursfähigkeit, die Konkursgründe, 
die Wirkung der Konkurseröffnung auf die Ver
jährung, die konkursrechtliche Aufrechenbarkeit, 
die Rechtsstellung des Masseverwalters (Kon
kursverwalters), die Wirkungen der Aufhebung 
des Konkurses sowie die Voraussetzungen 
uud Folgen eines Zwangsausgleichs (Zwangsver
gleichs). 

Zu Artikel 5: 

An die in Absatz 1 vorgesehene Bekannt
machung, um deren Vornahme das Konkurs
gericht das Veröffentlichungs organ unmittelbar 
ersuchen kann, knüpft Artikel 6 Rechtsfolgen. 
Da weitere, in den nationalen Rechten vorgesehene 
Veröffentlichungspflichten und -befugnisse unbe
rührt bleiben, verpflichtet Satz 2 Halbsatz 2 
das Konkursgericht zur Bekanntmachung der 
Aufhebung des Konkursverfahrens, wenn seine 
Eröffnung auch in einem anderen Blatt als dem 
Zentralorgari bekanntgemacht worden ist. Im 
Gegensatz zu den Fällen des Absatzes 2 sind die 
Kosten der Bekanntmachung in Veröffentlichungs
-organen zu ersetzen. 

Die Verpflichtung, die Konkurseröffnung im 
anderen Vertragsstaat zu veröffentlichen, weil 
sich dort Vermögenswerte des Gemeinschuld
ners befinden oder befinden können, setzt aller-

. dings voraus, daß die Vermögenswerte in einem 
gewissen Verhältnis zu den Kosten der Bekannt
machung stehen. 

Was nach Absatz 2 einzutragen ist, bestimmt 
sich nach dem Recht des ersuchenden Konkurs
gerichts, wie einzutragen ist, nach dem Recht 
des Eintragungsstaates. Wie der Wortlaut des 
Absatzes 2 verdeutlicht, darf die Eintragung in 
einem Vertrags staat nicht allein deshalb abge
lehnt werden, weil eine entsprechende Eintra
gung dem Recht dieses Staates nicht bekannt 
ist. Aus diesem Grunde dürfen die deutschen 
Grundbuchämter die Eintragung der Anmerkung 
einer Anfechtungsklage (§ 43 Absatz 3 öKO), 
um die das für die Anfechtungsklage zuständige 
österreichische Prozeßgericht ersuchen kann, 
nicht verweigern (Absatz 2 Satz 2). 

Authentizität aufkommen zu lassen. Die Frage, 
wie zu Unrecht erfolgte Eintragungen wieder 
aus dem Buch oder Register entfernt werden 
können, richtet sich nach· dem Recht des Staates 
der Eintragung. 

Zu Artikel 6: 

Dieser regelt den Schutz des gutgläubig 
leistenden Schuldners des Gemeinschuldners, der 
keine Niederlassung, keinen Sitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt im Konkurseröffnungsstaat . 
hat. 

Soweit Artikel 6 nicht anzuwenden ist, kommt 
es auf die Bestimmung des Eröffnungsstaates 
über den Schutz des guten Glaubens des Leisten
den an (§ 3 Absatz 2 öKO, § .8 Absatz 2 und 
3 dKO, jeweils in Verbindung mit Artikel 4). 
Absatz 1 Satz 2 übernimmt übereinstimmende 
Regelungen der beiden innerstaatlichen Rechte 
(§ 3 Absatz 2 öKO, § 8 Absatz 3 dKO). 

Zu Ar.tikel 7: 

Abweichend von Artikel 4 ist der Konflikt 
zwischen der konkursmäßigen Verfügungsbe
schränkung und der Veräußerung, Belastung 
usw. von in einem mit öffentlichem Glauben 
versehenen Buch oder Register eingetragenen 
Gegenständen nach dem Recht des Register
staates zu lösen. 

Gleiches gilt für die Wirkung der Nichtein
tragung einer eintragungsbedürftigen Tatsache. 

Für die in deutschen Registern eingetragenen 
Gegenstände sind hier § 7 Absatz 1 Halbsatz 2, 
§ 15 Satz 2 dKO einschlägig, für das österreichi
sche Recht § 13 öKO. Artikel 7 er faßt z. B. auch 
Vormerkungen nach den §§ 883 ff. des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches und Anmerkungen 
der Rangordnung nach den §§ 53 ff. des Allge
meinen Grundbuchgesetzes - GBG. 

Die Vorschrift behält auch dann ihre Bedeu
tung, wenn Grundbücher oder Register in der 
heutigen Form auf die elektronische Datenver
arbeitung oder Mikroverfilmung umgestellt. wer
den sollten. 

Zu Artikel 8: 

Aus den grundsätzlichen Bestimmungen der 
Artikel 1 und 4 ergibt sich, daß der Massever
walter (Konkursverwalter) auch im anderen 
Vertrags staat dieselben Rechte und Pflichten wie 
im Staate der Konkurseröffnung hat. Artikel 8 
hebt besonders hervor, daß dei Masseverwalter 
(Konkursverwalter) die konkursrechtlichen Be
fugnisse, die ihm das Recht des Konkurseröff-' 
nungsstaates verleiht, im anderen Vertragsstaat 
unmittelbar ausüben kann. . 

Das Ersuchen des Konkursgerichts wird zu· Absatz 2 erleichtert die Vollstreckung im Nicht
unterzeichnen und mit einem Stempel (Siegel) oröffnungsstaat,' soweit sie überhaupt nach dem 
zu versehen sein, um keine Zweifel an seiner Recht des Eröffnungsstaates zulässig ist. Sie befreit 
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-aber den Masseverwalter (Konkursverwalter) 
nicht von einer nach dem Recht des Eröffnungs
staates bestehenden Pflicht zur wirtschaftlich 
günstigsten Verwertung, besonders durch frei
händige Veräußerung. 

Wird im Wege der Zwangsvollstreckung ver
wertet, so richtet sich das Vollstreckungsver
fahren nach dem Recht des Vertragsstaates, in 
dem sie durchgeführt wird. Somit bestimmen sich 
bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks 
die Frage, welche Rechte vom Erwerber zu 
übernehmen sind, und die Verteilung d~s Ver
steigerungsedäses nach dem Recht des Staates, 
.in dem das Grundstück versteigert wird. 

Vor allem die öffentlichen Rechte der Ver
tragsstaaten legen dem Masseverwalter (Konkurs
verwalter) verschiedene Erklärungspflichten, z. B. 
gegenüber den Arbeitsämtern und Finanzbe
hörden auf; in Betracht kommen auch Geheim
haltungspflichten. Für solche konkursuntypische 
Pflichten wird festgesetzt, daß insoweit auch das 
Recht des Nichteröffnungsstaates beachtlich ist. 

. Unter Umständen wird es sich zur Erfüllung dieser 
Pflichten, namentlich im Geheimhaltungsinteresse, 
empfehlen, nach Artikel 9 in dem anderen Ver
tragsstaat einen besonderen Verwalter (besonde
ren Konkursverwalter) zu bestellen. 

Zu Artikel 9: 

Entsprechend Artikel 4 richten sich auch die 
Befugnisse eines besonderen Verwalters (besonde
ren Konkursverwalters) nach dem Recht des 
Konkurseröffnungsstaates. Bei der Bestellung 

. wird darauf zu achten sein, daß Aufwand und 
Bedeutung in einem vernüftigen Verhältnis zu
einander stehen. 

Zu Artikel 10: 

Absatz 1 sieht vor, daß zur Erfassung, Siche
rung oder Inbesitznahme von Massebestandteilen 
im anderen Vertrags staat um die Durchführung 
von Zwangsmaßnahmen ersucht werden kann. 
Ein solches Ersuchen um V ollstreckungsrechts
hilfe kann entweder vom Konkursgericht oder 
vom Masseverwalter (Konkursverwalter) aus
gehen. Nach Absatz 3 kann aber ein Ersuchen 
um Verhängung der Haft stets nur vom Konkurs
gericht gestellt werden. Für die in Artikel 5 
besonders geregelten Maßnahmen sind die Ver
fahrensbestimmungen des Artikels 10 Absatz 1 
nicht zusätzlich· anzuwendea. 

Wie sich aus der grundsätzlichen Bestimmung 
des Artikels 4 ergibt, beurteilen sich Zulässigkeit 
und Art der Zwangsmaßnahme nach dem Recht 
des Staates, in dem das Konkursverfahren eröffnet 
ist. 

Die Verpflichtung der Postverwaltung nach 
Artikel 10 Absatz 2 ist insofern eingeschränkt, 
als nach den Bestimmungen ·der Abkommen des 

Weltpostvereins eine Nachsendung bestimmter 
Sendungen in das Ausland nicht in Betracht kommt 
(z. B. Paketsendungen, postanweisungen, Zah
lungsanweisungen) und diese beim Zustell
postarnt des Gemeinschuldners im Nichteröff
nungsstaat als unzustellbar behandelt werden. 

Zu Artikel 11: 

Die Konkursrechte beider Vertragsstaaten be
stimmen gleichermaßen, daß der Konkurs nur 
das der Exekution (Zwangsvollstreckung) unter
worfene Vermögen des Gemeinschuldners umfaßt 
(§ 1 Absatz 1 öKO, § 1 dKO). Abweichend von 
der Grundregel des Artikels 4 ist die Vorfrage, 
ob der Gegenstand der Zwangsvollstreckung 
unterliegt, der lex rei sitae unterstellt; dabei ist 
für die Belegenheit der Sache der Zeitpunkt der 
Konkurseröffnung maßgebend. 

Ergänzend bestimmen die Sätze 2 und 3 für 
die dort bezeichneten Vermögens bestandteile den 
Ort der Belegenheit. 

Die Regelung des Satzes 3 gilt, was die be
schränkten dinglichen Rechte angeht, nicht nur 
für solche Rechte an unbeweglichen Sachen, 
sondern auch für solche an beweglichen Sachen 
und Forderungen. 

Zu Artikel 12: 

Nach österreichischem Recht (§ 1262 ABGB) 
wird die Gütergemeinschaft durch die Konkurs
eröffnung über das Vermögen jedes der beiden 
Ehegatten aufgelöst, während nach deutschem 
Recht dies nicht der Fall ist . 

Ferner wird nach österreichisehern Recht der 
Anteil des anderen Ehegatten am gütergemein
schaftlichen Vermögen stets in die Konkursmasse 
einbezogen, während nach deutschem Recht 
(§ 2 Absatz 1 Satz 1 dKO) der über das Ver
mögen eines in Gütergemeinschaft lebenden 
Ehegatten eröffnete Konkurs das Gesamtgut 
nur dann erfaßt, wenn der Gemeinschuldner das 
Gesamtgut allein verwaltet. 

Nicht von Artikel 12 betroffen ist der Fall, 
daß das Gesamtgut einer Gütergemeinschaft 
deutschen Rechtes von beiden Ehegatten ge
meinschaftlich verwaltet wird. Dann findet ein 
Sonderkonkurs über das Gesamtgut statt (§ 236 a 
Absatz 1 dKO).· 

Zu Artikel 13: 

Die Vorschrift erklärt in den dort bezeichneten 
FäHen abweichend von der Grundregel des 
Artikels 4 das Recht des Nichteröffnungsstaates 
für maßgebend. 

Absatz 1 bezieht sich auf sogenannte schwe
bende Rechtsgeschäfte und die konkursrechtliche 
Anfechtbarkeit von Rechtshandlungen, die vom 
Nichteröffnungsstaat aus geschlossen bzw. vor-
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genommen worden sind. Diese Ausnahme beruht 
auf dem Gedanken des Vertrauensschutzes. Sie 
ist nicht gerechtfertigt, wenn der Vertragspartner 
des Gemeinschuldners oder der Anfechtungs
gegner mit dem Konkurseröffnungsstaat fest ver
bunden ist. 

Die Ausnahmeregelungen in den Absätzen 2 
und 3 beruhen auf Erwägungen des sozialen 
Schutzes. Absatz 4 verweist für Miet- und Pacht
verhältnisse an zu registrierenden beweglichen 
Gegenständen (insbesondere Schiffe und Flug
zeuge) sowie für Lizenzverträge über bestimmte 
Immaterialgüterrechte auf das Recht des Register
staates. 

Zu Artikel 14: 

Satz 1 steht mit der Grundregel des Artikels 4 
in Einklang. Die Abweichung in Satz 2 ist ge
boten, weil es sich bei der Aufnahme des unter
brochenen Verfahrens um mit dem Recht des 
Prozeßgerichtes eng verknüpfte verfahrens recht
liche Fragen handelt. 

Zu Artikel 15: 

Artikel 15 erklärt für eine im Nichteröffnungs
staat betriebene Zwangsvollstreckung dessen 
Insolvenzrecht für maßgebend. Dies gilt insbe
sondere für die Frage, ob Pfändungspfandrechte 
bestehen bleiben oder nicht (vgl. § 12 öKO oder 
§ 104 VerglO im Fall eines in der Bundesrepublik 
Deutschland eröffneten Anschlußkonkurses). 

Zu Artikel 16: 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes im Grund
stücksverkehr unterstellt Artikel 16 die konkurs
rechtliche Anfechtbarkeit des Erwerbs von Rech
ten an Grundstücken der lex rei sitae. Unter 
"Recht" im Sinne dieser Vorschrift sollen auch 
Vormerkungen des deutschen Rechts (§§ 883 ff. 
BGB) und Anmerkungen der Rangordnung des 
österreichischen Grundbuchrechts (§§ 53 ff. GBG) 
fallen. 

Zu Artikel 17: 

anderen Vertragsstaat ausschließt (vgl. Artikel 2: 
und 3). 

Die Beschränkungen in der Berufsausübung 
treten unabhängig davon ein, ob der Gemein
schuldner den Beruf bei Konkurseröffnung aus
geübt hat oder nicht. 

Für den Anwendungsbereich des Artikels 17 
steht die Ablehnung der Konkurseröffnung man
gels kostendeckender Masse der Konkurseröff-· 
nung gleich. 

Zu Artikel 18: 

Abweichend von Artikel 4 knüpft Absatz 1 
für Aus- und Absonderungsrechte an Vermögens
gegenständen an das Recht des Vertragsstaates 
an, in dem sie sich zur Zeit der Konkurseröffnung 
befinden; Absatz 2 Satz 1 erklärt für solche 
Rechte an Schiffen und Flugzeugen das Recht 
des Registerstaates für maßgebend. 

Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 2 sind not
wendig, damit Verpflichtungen aus dem Überein
kommen vom 27. Mai 1967 zur Vereinheitlichung 
von Regeln über Privilegien und Hypotheken 
an Seeschiffen, dem zwar keiner der Vertrags-· 
staaten angehört, dessen Ratifikation jedenfalls 
die Bundesrepublik Deutschland aber beabsichtigt,. 
eingehalten werden können. 

Ein allfälliger Widerspruch zum Protokoll I 
des EeE-Übereinkommens vom 25. Jänner 1965 
über die Eintragung von Binnenschiffen kann 
für keinen der bei den Vertrags staaten mit Rück
sicht auf Artikel 31 Absatz 1 entstehen. Dieses 
Übereinkommen ist zwar mangels ausreichender 
Ratifikationen noch nicht in Kraft getreten, aber 
von Österreich, somit einem der beiden Vertrags
staaten des gegenständlichen Insolvenzvertrages 
ratifiziert worden. Es geht, da nach Artikel 31 
Absatz 1 die Ratifikation durch einen Vertrags
staat ausreicht, auch im Fall seiner Ratifikation 
durch die Bundesrepublik Deutschland dem. 
Insolvenzvertrag vor. 

. Die Anknüpfungsregeln für Aus- und Abson
derungsrechte gelten auch für "sonstige besondere 

Die Rechte beider Staaten, vor allem das Rechte"; unter diesen Begriff fallen vor allem 
öffentliche und das Gesellschaftsrecht, knüpfen an buchmäßige Sicherungen von Ansprüchen auf 
den Tatbestand der innerstaatlichen Konkurs- eine dingliche Rechtsänderung (Vormerkung 
eröffnung Rechtsfolgen an (z. B. die Untersagung nach den §§ 883 ff. des deutschen Bürgerlichen 
der Ausübung eines Gewerbes oder die Ent- Gesetzbuches, Anmerkung der Rangordnung 
ziehung der Gewerbeberechtigung ; die Auf- nach §§ 53 ff. GBG); diese Rechtseinrichtungen 
lösung einer juristischen Person des Handels- äußern ähnliche Wirkungen wie Aus- und Ab-
rechts). sonderungsrechte. 

Für diese außerkonkursrechtlichen Wirkungen In Abweichung von Artikel 4 ist nach Absatz 3 
soll der Eröffnung eines unter den Vertrag fallen- das Verfolgungsrecht (§ 45 öKO, § 44 dKO) nach 
den Konkurses in dem einen Vertrags staat die dem Recht des Nichteröffnungsstaates zu beur
gleiche Bedeutung zukommen wie der Konkurs- teilen; wenn entweder die Versendung von einer 
eröffnung durch ein inländisches Gericht; diese dortigen Niederlassung veranlaßt worden ist 
Regelung ist geboten, weil in einem solchen oder mangels einer Niederlassung in einem Ver
Fall der Grundsatz der Einheit des Konkursver- tragsstaat der Absender seinen Sitz oder gewöhn
fahrens die Eröffnung eines Konkurses in dem I lichen Aufenthalt im Nichteröffnungsstaat hat. 
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:Zu Artikel 19: 

Nach Absatz 1 sind grundsätzlich in Überein
stimmung mit Artikel 4 die Frage, welche An
sprüche als Masse- und welche als Konkurs
forderungen aus der Masse zu berichtigen sind, 
und deren Reihenfolge nach dem Recht des 
Konkurseröffnungsstaates zu beurteilen. 

Derselben Regel werden durch Absatz 2 Satz 1 
Halbsatz 2 Ansprüche für Arbeiten unterstellt, 
die zur Erhaltung, Verwaltung,Bewirtschaftung 
und Verwertung der Masse, also nach Konkurs
eröffnung geleistet werden. Aus' Gründen des 
sozialen Schutzes bestimmt sich für alle übrigen 
Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis ihre 
Eigenschaft als Masse- oder Konkursforderung 
und ihr Rang nach dem Recht des Vertragsstaates, 
in dem die Arbeit regelmäßig geleistet wurde 
(Absatz 2 Satz 2.Halbsatz 1). Solche Ansprüche 
sind nach Absatz 2 Satz 2 vorweg zu Lasten der 
zur Zeit der Konkurseröffnung in diesem Ver
tragsstaat belegenden Teilmasse zu berichtigen. 
Hinsichtlich eines Ausfalls sind sie nach Absatz 2 
Satz 3 zu Lasten der im anderen Vertragsstaat 
belegenden Teilmasse nach dessen Konkursrecht 
zu berichtigen, sofern eine solche nach Berück
sichtigung der Ansprüche der in diesem anderen 
.Staat regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer 
noch vorhanden ist; denn konkurrieren sie in 
diesem anderen Staat mit Ansprüchen der dort ge
wöhnlich beschäftigten und ihnen gleichgestellten 
Arbeitnehmer, so gehen sie diesen nach. 

Eine ähnliche Spaltung gilt für öffentlich
rechtliche Ansprüche. Diese sind nach Absatz 2 
. Satz 1 nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem 
sie entstanden sind, zu Lasten des dort belegenen 
Vermögens vorzugsweise zu berichtigen; mit 
einem Ausfall nehmen sie jedoch nach Absatz 3 
Satz 2 Halbsatz 1 an der Verteilung des im anderen 
Vertrags staat belegenen Vermögens nur als 
nichtbevorrechtigte Konkursgläubiger teil. Letz
teres trifft jedoch nach Absatz 3 Satz 3 nicht für 
Beitragsrückstände zu; die nach Artikel 36 Ab
.satz 4 Satz 1 des Abkommens vom 22. Dezem
ber 1966 zwischen der Republik Österreich und 
·der Bundesrepublik Deutschland über Soziale 
.Sicherheit in Konkursverfahren im anderen Ver
tragsstaat die gleichen Vorrechte wie entsprechen
de Forderungen im Gebiet dieses Vertrags staates 
haben. 

Entsprechend der insoweit übereinstimmenden 
Grundsätze der beiderseitigen Konkursrechte 
sollen Geldstrafen und ähnliche dem Staat oder 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft zuflie
ßende Geldsummen nicht aus der Konkursmasse 
bezahlt werden. Geldbußen, die dem Staat wie 

. einer privaten Person (etwa als Entschädigung 

. ..für eine Verletzung von Immaterialgüterrechten) 

.~zuerkannt werden, fallen nicht unter diese Aus
nahmevorschriften. 

Absatz 4 sieht vor, daß die Ansprüche, die den 
in Absätzen 2 und 3 bezeichneten Forderungen 
aus Arbeitsverhältnissen und öffentlich-recht-· 
lichen Forderungen vorgehen, den Masseteilen 
anzurechnen sind, und zwar in dem Verhältnis, 
in dem der Wert der Teilmasse in dem einen Staat 
zum Wert der Teilmasse in dem anderen Staat 
zur Zeit der Konkurseröffnung steht; denn die 
Höhe des Wertes der Teilmassen kann sehr unter
schiedlich sein und auch die vorgehenden An
sprüche können erheblich voneinander abwei
chen. 

Nach Absatz 5 werden in Drittstaaten erfaßte 
Massebestandteile dem Vermögen im Konkurs
eröffnungsstaat zugeschlagen. 

Hervorzuheben ist, daß die "Zerlegung" in 
Teilmassen nur rechnerisch zu verstehen ist. 
Artikel 19 nötigt also nicht, faktisch die Konkurs
masse in Teile auseinanderzuhalten, so daß die 
einheitliche Abwicklung des Konkursverfahrens 
nicht beeinträchtigt wird. 

Zu Artikel 20: 

Die Bestimmung ist die notwendige Folge des 
Artikels 4 und regelt die Zuständigkeit für Klagen, 
die die Feststellung bestrittener Konkursforde
rungen betreffen. Als "Rechtsstreit, der die Fest
stellung einer streitig gebliebenen Konkurs
forderung zum Gegenstand hat", ist auch das 
V erfahren über den Widerspruch gegen eine 
vollstreckbare Forderung (§ 146 Absatz 6 dKO; 
§ 110 Absatz 2 öKO) anzusehen. 

Absatz 2 Satz 1 übernimmt den übereinstimmen
den Gedanken des § 146 Absatz 3 dKO und des 
§ 113 Absatz 1 öKO in das Abkommen. Die 
Formulierung, daß der Rechtsstreit bereits einge
leitet sein muß, ist, soweit das deutsche Recht 
maßgebend ist, im Sinne der Rechtshängigkeit 
zu verstehen (vgl. §§ 253, 261 dZPO für den 
Zivilprozeß). 

Dem Satz 2 im Absatz 2 kommt die Bedeutung 
zu, daß damit auch eine unmittelbare Zuständig
keit ("competence directe") indem Staat, in dem 
das Konkursgericht seinen Sitz hat, eröffnet wird. 
Damit wird sichergestellt,. daß der Rechtsstreit 
nach der rechtskräftigen Ablehnung einer Ent
scheidung aus dem anderen Staat im L!l.nde der 
Konkurseröffnung auch dann anhängig gemacht 
werden kann, wenn nach der Zuständigkeits
ordnung dieses Staates kein Gerichtsstand be
gründet ist. Wie schon im Allgemeinen Teil 
unter 5. ausgeführt worden ist, wird auch die 
Zuständigkeit zur Entscheidung über das Be
stehen von Ansprüchen aus Arbeitsverhältnissen 
und öffentlich-rechtlichen Forderungen den Ge
richten des Arbeitsstaates bzw. den Behörden 
des Staates übertragen, dem die öffentlich-recht
liche Forderung zusteht (Absätze 3 und 4). Da 
im Gegensatz zum deutschen Recht nach öster-
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reichischem Konkursrecht (§ 110 Absatz 3 und 
§ 111 Absatz 1 öKO) das' I<;onkursgericht aus
schließlich zur Entscheidung über das Bestehen 
von Ansprüchen nach Absatz 3 zuständig i~t, 
wäre im Fall der Konkurseröffnung durch eIn 
deutsches Gericht mangels eines österreichischen 
Konkursgerichts nach § 28 der österreichischen 
Jurisdiktionsnorm - JN - vom Obersten 
Gerichtshof ein Gericht im Einzelfall als zu
ständig zu bestimmen. 

Zu Artikel. 21: 

Absatz 1 Satz 1 trägt Grundsätzen Rechnung, 
die in§ 111 öKO und in § 146 dKO für Rang
streitigkeiten zum Ausdruck kommen; er erfaßt 
aber auch Streitigkeiten über die Abgrenzung 
zwischen Masseforderungen (Masseansprüchen) 

In Absatz 2 sind die Gründe für die Versagung 
der Anerkennung erschöpfend aufgezählt; Zahl 3·· 
betrifft die Wahrung des rechtlichen Gehörs. 

Absatz 3 stellt sicher, daß Auszüge aus dem 
Anmeldungsverzeichnis (aus der Konkurstabelle) 
auch mit Wirkung gegenüber Ausgleichsgaranten 
(Vergleichs garanten), die sich im Zwangsaus
gleich (Zwangsvergleich) neben' derr;t Gemein
schuldner. für die Erfüllung als Mltschuldner 
oder Bürge verpflichtet haben, anerkannt werden .. 

Wie die Formulierung zu Beginn des Artikels 22 
klarstellt, erfaßt dieser Artikel beispielsweise 
nicht die Erstreckung der Wirkungen des Kon
kurseröffnungsbeschlusses auf den anderen Ver
tragsstaat (Artikel 1) und die Zwangsmaßnahmen 
nach Artikel 10. 

und Konkursforderungen. Zu Artikel 23: 

Absatz 1 Satz 2 bewirkt, daß die Forderungen Dieser legt entsprechend Artikel 5 des öster-
aus dem Arbeitsverhältnis und die öffentlich- reichisch-deutschen Vollstreckungsvertrages vom 
rechtlichen Forderungen auch für die von Arti- 6. Juni 1959 fest, daß gerichtliche Entscheidungen, 
kel 21 erfaßten Verfahren zuständigkeitsrechtlich Anordnungen und sonstige Titel, die nach Arti
so behandelt werden wie nach Artikel 20 Ab- kel 22 im anderen Vertrags staat anzuerkennen 
sätze 3 und 4 bezüglich ihres Bestehens. sind, in diesem Staat auch zu vollstrecken sind, 

sofern sie nach dem Recht des Entscheidungs-, 
Absatz 1 Satz 3 stimmt mit Artikel 20 Absatz 2 staates Vollstreckbarkeit besitzen. Durch, den 

Satz 2 überein. Einschub "nach seinem Recht zu vollstrecken" 
Nach den übereinstimmenden Regelungen in ist entsprechend Artikel 6 des bezeichneten V 011-, 

den beiderseitigen Konkursrechten verbleibt es streckungsvertrages sichergestellt, daß sich die 
hinsichtlich der Abgrenzung 'zwischen Masse- Zulassung zur Zwangsvollstreckung und deren 
und Konkursforderungen bei der allgemeinen Durchführung nach dem Recht des Vollstreckungs
Zuständigkeit. Dies gilt nach deutschem Recht staates richtet. 
auch für die Feststellung des Ranges einer Kon- Auf deutscher Seite werden die Entscheidungen 
kurs forderung ; nach österreichischem Recht (§ 110 aus Österreich vor der Vollstreckung zunächst 
Absatz 3 Halbsatz 2 und § 111 Absatz 1 öKO) für vollstreckbar erklärt werden müssen, ähnlich 
ist zur Entscheidung über den Rang einer Kon- wie dies für die Vollstreckung nach dem deutsch
kursforderung in allen Fällen (alsa auch für österreichischem Vollstreckungsvertrag von 1959 
öffentlich-rechtliche Ansprüche und Ansprüche erforderlich ist. In der Bundesrepublik Deutsch
aus dem Arbeitsverhältnis) ausschließlich das land wird hiefür ein Verfahren in einem Aus-. 
Konkursgericht zuständig. Im Fall einer Kon- führungsgesetz festgelegt werden; für dieses Ver
kurseröffnung durch ein deutsches Gericht wird fahren soll jedoch, wie die Worte "die Zulässig
daher entsprechend den Ausführungen zu Arti- keit der Zwangsvollstreckung durch eine Voll
kel 20 nach § 28 JN vorzugehen sein, wenn es streckungs klausel ausgesprochen ist" zum Aus
sich um den Rang einer österreichischen Steuer- druck bringen, nicht das zweiseitige Verfahren 
forderung oder den Anspruch eines in Österreich der Vollstreckbarerklärung nach den §§ 1 bis 8 
gewöhnlich beschäftigten Arbeitnehmers handelt. des deutschen Ausführungsgesetzes zum deutsch

Zu Artikel 22: 

Diese Vorschrift stellt die Anerkennung der 
in einem Konkursverfahren ergangenen Ent
scheidungen im anderen Vertragsstaat sicher; 
die Anerkennung ist die Grundlage für die Voll
streckung, die in den Artikeln 23 und 24 geregelt 
ist. Grundsätzlich setzt die Anerkennung der 
in Konkursverfahren ergangenen Entscheidungen 
den Eintritt der Rechtskraft nicht voraus. Jedoch 
werden in den in Absatz 1 Satz 2 erfaßten Fällen 
nur rechtskräftige Entscheidungen und nicht 
anfechtbare Verwaltungsakte anerkannt. 

österreichischen Vollstreckungsvertrag vom 8. 
März 1960 (dBGBl. I S. 169), sondern das er
leichterte Verfahren der Vollstreckungsklausel 
zum Vorbild dienen, wie es das deutsche Aus
führungsgesetz vom 15. Jänner 1965 zum deutsch
niederländischen Vollstreckungsvertrag vom 
30. August 1962 (dBGBl. I S. 17) vorsieht. 

Zu Artikel 24: 

Diese Bestimmung legt fest, welche Unterlagen 
einem Antrag auf Erteilung der Vollstreckungs-
klausel oder auf Bewilligung der Exekution 
beizufügen sind. 
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Zu Artikel 25: 

Absatz 1 ordnet die entsprechende Anwendung 
der Artikel 1 bis 24 auf das Ausgleichs-(Ver
gleichs-)verfahren an. Dabei hebt Satz 2 die sich 
schon aus Satz 1 ergebende entsprechende An
wendbarkeit der Artikel 5 und 6 besonders 
hervor, um Mißverständni~se zu vermeiden. 

Absatz 2 verweist für Kompetenzkonflikte im 
Verhältnis zwischen Konkursverfahren und Aus
gleichs-(Vergleichs-)verfahren auf den hier sinn
gemäß anzuwendenden Artikel 3. Damit ist 
insbesondere ausgeschlossen, daß während der 
Anhängigkeit eines Ausgleichs-(Vergleichs-)ver
fahrens in einem Vertrags staat ein Konkursver
fahren über das nämliche Vermögen im anderen 
Vertragsstaat eröffnet wird. 

Zu Artikel 26: 

Auf die Ausführungen im Allgemeinen Teil 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 27: 
Diese Bestimmung regelt die insolvenzrecht

lichen Folgen einer Verurteilung wegen einer 
Straftat (vgI. § 141 Absatz 1 öKO, § 3 Absatz 1 
Z.1 öAO, §175 Nr.3 dKO, § 17 Nr. 3 VergIO). 
Aus rechtsstaatlichen .GrÜnden ist in Satz 2 
vorgesehen, daß die Erstreckung der nachteiligen 
Folgen einer solchen Verurteilung nur dann 
eintritt, wenn die Tat nach dem Inkrafttreten des 
Abkommens begangen worden ist. 

Zu Artikel 28: 

Die Eröffnung eines gerichtlichen Ausgleichs
(Vergleichs-)Verfahrens ist nach§ 17 Nr. 4 
VerglO, § 3 Absatz 1 Z. 2 ÖAO abzulehnen, 
wenn Innerhalb einer bestimmten Frist vor der 
Stellung des Ausgleichs-(Vergleichs-)antrages im 
Inland ein Konkurs- oder Ausgleichs-(V ergleichs-) 
verfahren über das Vermögen des Schuldners 
rechtskräftig eröffnet oder mangels Masse rechts
kräftig abgelehnt worden ist. Nach § 142 Z. 1 und 
2 öKO kann ein Ausgleichsantrag im Konkurs 
zurückgewiesen werden, wenn innerhalb einer 
bestimmten Frist ein Konkursverfahren über das 
Vermögen des Gemeinschuldners' eröffnet oder 
mangels Masse nicht eröffnet oder aber ein nach 
der Ausgleichsordnung eröffnetes Ausgleichs
verfahren eingestellt oder beendigt worden ist. 
Soweit die Rechtsordnung eines Vertragsstaates 
einer früheren Entscheidung solche Wirkungen 
beilegt, sollen sie nach Artikel 28 auch dann 
eintreten, wenn die Entscheidung in einem in dem 
anderen Vertrags staat anhängigen Verfahren er
gangen ist. 

Zu Artikel 29: 

Diese Bestimmung ist notwendig, weil nach 
österreichischem Recht in Insolvenzverfahren 
die gerichtlichen Aufgaben zwischen dem Senat 
(Konkurs gericht oder Ausgleichsgericht) und dem 

Einzelrichter (Konkurskommissär oder Aus
gleichskommissär) aufgeteilt sind, während das 
deutsche Recht eine solche Trennung nicht 
kennt. 

Zu Artikel 30: 
Dieser Artikel regelt die zeitliche Anwendbar

keit des Vertrages; wie sich aus seinem Absatz 3 
ergibt, beurteilt sich die Anfechtbarkeit von 
Rechtshandlungen, die vor Inkrafttreten des 
Vertrages vorgenommen worden sind, auch nach 
seinem Inkrafttreten allein nach dem jeweiligen 
nationalen Recht. 

Zu Artikel 31: 

Im Hinblick auf die Bestimmung des Absatzes 1 
Satz 2 bleiben nicht nur Verpflichtungen aus 
bereits in Kraft stehenden Verträgen mit dritten 
Staaten, sondern auch Verpflichtungen aus einem 
später in Kraft tretenden, von einem der heiden 
Vertragsstaaten des Insolvenzvertrages zum Zeit
punkt des Inkrafttretens des Insolvenzvertrages 
bereits ratifizierten Abkommen unberührt. Hier
durch wird - wie bereits zum Artikel 18 Ab
satz 2 Sätze 2 und 3 ausgeführt worden ist - das 
von Österreich ratifizierte, objek,tiv noch nicht 
in Kraft getretene ECE-Übereinkommen vom 
25. Jänner 1965 über die Eintragung von Binnen
schiffen, Regierungsvorlage 428 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National
rats XIV. Gesetzgebungsperiode, und zwar das 
Protokoll I, erfaßt. 

Der zweite Absatz hat derzeit Bedeutung nur 
für die Bundesrepublik Deutschland, weil nach 
§ 8 Absatz 5 der Seerechtlichen Verteilungs
ordnung vom 21. Juni 1972, dBGBl. I Seite 953~ 
der Fortgang eines Verteilungsverfahrens nicht 
dadurch berührt wird, daß ein Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren eröffnet wird. 

Die Fassung des Absatzes 2 läßt aber auch 
andere in Betracht kommende seerechtliche oder 
binnenschiffahrtsrechtliche Verteil ungsverfahren~ 
bei denen es sich um eine Art Sonderkonkurs 
handelt, unberührt. In Betracht kommen die 
Verteilungsverfahren nach dem IMCO-Über
einkommen aus 1957 über die Begrenzung der 
Haftung der Eigentümer von Seeschiffen, das 
durch das (Londoner) Übereinkommen vom 
19. November 197u über die Beschränkung der 
Haftung für Seefordetungen ersetzt werden soll; 
außerdem kommen die, Verteilungs ordnungen 
nach dem Übereinkommen vom 1. März 1973 
über die Beschränkung der Haftung der Eigen
tümer von Binnenschiffen (CLN) sowie nach 
dem Übereinkommen vom 29. November 1969 
über die zivilrechtliche Haftung für Ölver
schmutzungsschäden in Betracht. 

Zu Artikel 32 bis 34: 

Diese enthalten weitere - übliche - Schluß
bestimmungen. 
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